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        IHK zeichnet 52 
„TOP-Ausbildungsbetriebe 2020“ aus

Sparkasse Vorpommern – Gute Ausbildung sichert die eigene Zukunft

52 Firmen aus der Region der IHK 
Neubrandenburg für das östliche 
Mecklenburg-Vorpommern wer- 
den in diesem Jahr mit dem Titel 
„TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ 
ausgezeichnet. 24 Betriebe 
kommen aus dem Landkreis 
Vorpommern-Greifswald. 

„Diese Unternehmen stehen für 
eine Spitzen-Ausbildungsqualität 
in der Wirtschaftsregion mit at-
traktiven Ausbildungsberufen für 
junge Menschen in unserer Region 
und darüber hinaus“, gratuliert 
IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank. 
Da es in diesem Jahr wegen der 

Corona-Pandemie keine Auszeich-
nungsveranstaltung mit allen 
Unternehmen geben kann, wird 
zu jedem TOP-Ausbildungsbetrieb 
ein Kurz-Video von der IHK pro-
duziert. Die Videos werden den 
Firmen zur Verfügung gestellt, 
sodass sie dieses auf ihren In- 

ternetseiten veröffentlichen und 
für die Eigenwerbung als her- 
vorragendes Ausbildungsunter- 
nehmen verwenden können. Ur-
kunden, Blumen und die eigens 
für den Wettbewerb hergestellte 
Trophäe erhielten die Firmen im 
Monat Juni.              Text: IHK

„TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ – 
auch in diesem Jahr wurde die 
Sparkasse Vorpommern für ihre 
Ausbildung ausgezeichnet. „Es 
macht mich jedes Jahr stolz und 
glücklich, dass unsere Anstrengun-
gen mit diesem Prädikat gewürdigt 
werden“, freut sich Ausbildungslei-
terin Marion Schöbel. 
Vorstandsvorsitzender Ulrich Wolff 
sagt: „Unsere Ausbilder arbeiten 
engagiert mit unseren Auszubil-
denden. Im Ergebnis haben wir 
gut ausgebildete und motivierte 
Mitarbeiter, die unsere Kunden 
kompetent und verständlich be- 
raten können. Das verleiht Si- 
cherheit – zum einen in den Kun- 
dengesprächen, aber auch für 
die persönliche Zukunft jedes 
Einzelnen.“ 
Bei der Sparkasse Vorpommern 
werden ab August insgesamt 

36 junge Menschen als Bank- 
kaufmann/-frau, Kaufmann/-frau 
für Versicherungen und Finanzen 
und Immobilienkaufmann/- frau 
ausgebildet. Ergänzend kann eine 
Zusatzausbildung als Fremdspra-

chenkorrespondent/- in absolviert 
werden.
Die Auszubildenden des 2. Lehr-
jahres beurteilen ihre Ausbildung 
so: „Die Sparkasse Vorpommern 
zeichnet sich durch eine her-

vorragende Ausbildung mit viel 
Abwechslung und sehr kom-
petenten Ausbildern aus. Jeder 
Auszubildende wird durch gute 
Vorbereitung und Motivation zu 
seiner Höchstleistung animiert. Wir 
sind stolz Auszubildende der Spar-
kasse Vorpommern zu sein.“ 2020 
legen sieben Auszubildende ihre 
Abschlussprüfung ab. Sechs von 
ihnen werden anschließend in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen.
Zum Ausbildungsstart am 1. Au-
gust 2020 begrüßt die Sparkasse 
13 neue Auszubildende.

Für das Jahr 2021 werden bereits 
jetzt Bewerbungen entgegen-
genommen. Alle Informationen 
dazu gibt es unter www.spk-
vorpommern.de/ausbildung.

Text | Foto: SPK Vorpommern

Auch die Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Greifswald konnte sich erneut 
über die Auszeichnung „TOP-
Ausbildungsbetrieb“ freuen. Seit 
2015 wurde diese Ehrung in Folge 
an die WVG übergeben. In der 
30-jährigen Firmengeschichte 
wurden bereits 68 junge Menschen 
ausgebildet. 24 der Auszubil-
denden wurden übernommen, 

sind größtenteils heute noch im 
Unternehmen tätig und auf der 
Karriereleiter emporgestiegen.  Im 
Unternehmensverbund WVG sind 
ca. 240 Mitarbeiter beschäftigt.
IHK-Ausbildungsbeauftragter To-
bias Feldmann (siehe Foto, v. r. n. l.) 
überreichte die Auszeichnung an 
die Leiterin Personalwesen/Recht 
der WVG Gesine Rabinowitsch, an 
die Auszubildenden Maximilian 

Henning und Clara Günther, den 
Ausbildungsbeauftragten Marco 
Adam und an den WVG-Geschäfts-
führer Klaus-Peter Adomeit in den 
Räumen der WVG. Zuvor lauschten 
alle den persönlichen Worten des 
IHK-Präsidenten Dr. Wolfgang 
Blank. „TOP-Ausbildungsbetrieb“ 
ist ein Aushängeschild für heraus-
ragende Ausbildung in der Region. 
Der Verleihung vorausgegangen 

war eine Ausschreibung um den 
diesjährigen Titel. Um den Titel 
„TOP-Ausbildungsbetrieb“ im 
Jahr 2020 zu erhalten, war für die 
Jury besonders wichtig, wie Aus-
zubildende individuell gefördert 
werden, welche Übernahme- und 
Entwicklungschancen bestehen 
und wie die Auszubildenden im 
Unternehmen umfassend betreut 
werden.                        Text | Foto: WVG

WVG mbH Greifswald – sechs Mal in Folge „TOP-Ausbildungsbetrieb“ 

Übergabe der Urkunde an die Sparkasse Vorpommern: Marion Schöbel,  
Dr. Wolfgang Blank und Ausbildungbeauftragter Tobias Feldmann

A N Z E I G E

Seemann, Kalker & Partner, Steuerberater – Rechtsanwalt, informieren:

Änderungen im 
Umsatzsteuerrecht ab 1. Juli 2020

Manchmal darf man sich als 
beruflich Verfahrensbeteiligter 
schon fragen, wie weit unsere 
Regierenden eigentlich von 
der Wirklichkeit entfernt leben, 
um zu glauben, man könnte 
kurz vor Ultimo so mal eben die 
Mehrwertsteuersätze für das 
2. Halbjahr 2020 und teilweise 
auch für das 1. Halbjahr 2021 
absenken und würde damit auch 
noch irgendwelche messbaren 
Effekte erzielen.

Dauervertragsverhältnisse, Gut-
scheine, Kataloge, Speisekarten, 
Anzahlungen, Kassenumstellun-
gen, Rechnungs- und Buchhal-
tungsprogramme, Daueraufträge, 
Bankeinzüge? Nie gehört ..., des- 
halb: Null Problemo!
Nun gut: die Scherben dieses Un-
terfangens dürfen ja auch andere 
zusammenkehren.

Hier die wesentlichen Eckpunkte:
Für die Gastronomie wird der 
Steuersatz für die Abgabe von 

Speisen für das 2. Halbjahr 2020 
von 19% auf 5% und für das 1. Halb-
jahr 2021 auf 7% herabgesetzt.

Diese Ermäßigung gilt nicht für 
die Abgabe von Getränken (16%). 
Hotelbetriebe müssen den Früh-
stücksumsatz aufteilen.
Für alle anderen Branchen gilt 
die Absenkung vom 19 auf 16%, 
respektive ermäßigt von 7 auf 5%.

Was sollten Unternehmen 
beachten?

Sämtliche bestehende Verträge 
sind zu prüfen und anzupassen, 
Kalkulationen sind neu zu er-
stellen. Kassensysteme sind zu 
ändern. Die Kassenbons müssen 
den korrekten Steuersatz und 
Steuerbetrag ausweisen, denn 
eine Korrektur der Umsatzsteu-
er kann nicht im Rahmen der 
Buchhaltung erfolgen. Intern 
bestehende Programme sind zu 
ändern. Speisekarten, Preislisten, 
Kataloge (auch Onlinekataloge) 
sind zu prüfen und zu ändern. 
Ausgangsrechnungen müssen 
den korrekten Umsatzsteuersatz 
ausweisen.

Eingangsrechnungen sind zu 
prüfen. Zu hoch ausgewiesene 
Umsatzsteuer darf nur in Höhe des 
zutreffenden Steuersatzes zum 
Abzug gebracht werden. Tipp: 
umsatzsteuer-pflichtige Entnahmen 
in das 2. Halbjahr 2020 verschieben!

Problemstellungen, 
welche den Umfang dieses 
Beitrags sprengen würden:

Stichtagsübergreifende Leistun-
gen (Bau- und Handwerkerleis-
tungen, Reisen), abzugrenzende 
Leistungen wie z.B. Telefon, Gas, 
Wasser, Strom (müssen wir Zäh-
lerstände ablesen?), Gutscheine, 
Fahrzeugüberlassungen an 
Arbeitnehmer usw., was heißt: 
diese Aufzählung ist längst noch 
nicht abschließend. 

Im Zweifel befragen Sie bitte den 
Steuerberater Ihres Vertrauens.
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 Steuerberater Christoph Guse 


